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Zum Rechtsstatus der Bulgariıschen
rthodoxen Kırche

Iie Prinzipienlosigkeit ıSE mzielleicht der stärkste charakteris-
tische Zug der staatlichen Gesetzgebung 147'ld der staatlichen
Kirchenpolitik gleich ach der Feststellung der Staatsverfas-
SUHS /1879] UN his auf den heutigen Lag.

Stefan Zankov

Bere1lts Anfang 1ST eıne wichtige Erklärung notwendig: Nur weniıge
Bulgaren stellen sich überhaupt Fragen ach der Traditionalität der (Or-
thodoxie SOWI1e ach der konkreten historischen Raolle der Bulgarischen
Orthodoxen Kirche (im Folgenden: BOK) für die bulgarische Staatlich-
e1lit [)as hat ZUrFr Folge, 24SS die bulgarische Kirchengeschichte durch
gesetzliche Definitionen nationalisiert un die nationale Verfassung PFO-
faniert wird

Tiel der tolgenden Überlegungen 1St die Darstellung der aktuellen
Probleme des bulgarischen Religionsrechts 1m Hinblick auf den recht-
lichen Status der Religionsgemeinschaften. Die damıit verbundenen Fra-
SCH sind teilweise fast 1306 Jahre alt un:! können, W1e€e Cr scheint, auch iın
niherer Zukunft och nicht zutfriedenstellend gelöst werden. Nichts-
destoweniger sind befriedigende Antworten dringend ertorderlich.

Gegenwärtige Sıtuation von Gesellscha und Kırche

Der gesellschaftlich-politische Umbruch 1n den osteuropäischen L An-
ern VOTI ZWanZzıg Jahren ertasste auch Bulgarien und erreichte
November 1989 Sofia Damals spielten sich zahlreiche historische Mo-

aut Kirchenboden ab, aut der Ireppe der Alexander-Nevski-

Vgl Stefan Zankov: Die Verfassung der Bulgarischen Orthodoxen Kirche Zürich 1918;
201 |diese Tenden7z 1St bis heute erkennbar und verstärkt sich 130 Jahre nach

dem Inkrafttreten der erwähnten Verfassung VO 1879 und der aktuellen Geltung
der mittlerweile vierten bulgarischen Verfassung VO 1991
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Kathedrale un: auf dem Platz VOL dem Synodalhaus. Man konnte davon
ausgehen, 24SSs die BO mehr als Eindrücken davon für sich
miıtnehmen durfte; die lauten Schreie ach Unterstützung der Menschen
1ın der Rolle als „nationaler Nährmutter“ ach fast Jahren Aus-
trocknung durch den Atheismus wirklich nicht überhören. Sehr
schnell wurde jedoch schon damals klar, W1e€e schwer die Last der Ver-
gangenheit Wa  — Auch die BO konnte bei den anschließenden Entwick-
lungen nıcht LLUTr keine tragende Raolle spielen, sondern wurde C655
drastisch auszudrücken eher einem vebrandmarkten „ÖOpter der
Demokratie“. Zwar zab CS einzelne Versuche m1t unterschiedlicher
Intensıitat, eiım öheren Klerus Empfindungen für die CHE gyesell-
schaftspolitische Lage wecken, jedoch kam 65 GEST acht Jahre spater
einer kirchlichen Verurteilung des kommunistischen KRegimes. [Dies
tolgte leider während des ZENANNLEN Schismas innerhalb der BOK2
un W ar etrtzten Endes keine dogmatische Auseinandersetzung mI1t der
Vergangenheit, sondern eher ein Legitimitätsproblem 1n der Kirchenlei-
Lung

So blieb 1n der bulgarischen Offentlichkeit eın bitterer Nachge-
schmack zurück, ein Nachgeschmack VO verschwiegener Verbunden-
eıt des Ööheren Klerus mI1t den Diensten der kommunistischen Staats-
sicherheit jenen UOrganen, die bei der „Ausrottung der Religion“
erster Stelle gestanden hatten. Ungelöste Vergangenheitsbewältigung
selıtens der oberen Kirchenverwaltung verhindert bis heute elıne Stärkung
des religiösen Gewissens der bulgarischen Gesellschaftun schwächt das
Ansehen der BO un auch der anderen Religionsgemeinschaften 1MmM
Lande

Der Autor spielt auf die Spaltung der Oorthodoxen Kirche Bulgariens 1n WEe1 Synoden
Exekutivorgane) 1mM Jahre 19972 d d1e dadurch entstand, dass ein Teil der Mitglie-

der des Heiligen Synods dem noch 1n kommunistischer eıit vewählten Patriarchen Ma-
X1m (geb 1914, gewählt N der Manipulation der ahl durch das alte Regime
die Gefolgschaft verweigerte. Allerdings wurde rasch klar, K sich uch den
„Spaltern“ zahlreiche Kollaboranten befanden. In den neunziger Jahren gab mehrere
Versuche selitens der Kirche und uch selıtens des Staates, die Spaltung überwinden,
wobei die Frage, welcher der beiden Kirchen das Kircheneigentum zustehe, VO oroßer
Bedeutung W ar und schliefßlich einer Beschwerde des „Alternativsynods“ VO
dem FEuropäischen Menschengerichtshotfs 1n Straßburg führte. Inzwischen konnte der
interne Streit weitgehend beigelegt werden; der Prozess der Versöhnung innerhalb der
Kirche 1sSt jedoch noch nicht abgeschlossen IST. Vgl dazu uch Daniela Kalkandjieva: Die
Bulgarische Orthodoxe Kirche Last der Vergangenheit und Herausforderungen der
Zukunft. In OST-WEST Europäische Perspektiven (2007), 3) FEL (Anm
Redaktion).
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aa und Kırche der Kırche Im aa

Der Rechtsstatus VO Religionsgemeinschaften hängt stark davon ab, ob
1mM Staat eıne Religionsgemeinschaft exıstiert, die gegenüber anderen elıne
bevorzugte Stellung hat und einıge Vorrechte genießt; dabei spielt 6S eıne
wichtige Rolle, auf welchen Rechtsgrundlagen diese Sonderrolle beruht
bzw ob die hervorgehobene Stellung eintach PDCI Dekret testgelegt W OI -

den 1St
In der bulgarischen Rechtsgeschichte

Der Status der orthodoxen Kirche kam CS eiıner durch politischen Druck
wandelte sıch “VO „herrschenden un: ideologische Entwicklung staatli-
Glauben“ ZUYT „traditionellen eli- cherseits ITZWUNSCHCH Irennung der
g10N “ BOVO Staat durch die Verfassung der

Volksrepublik Bulgarien VO 1947 am
der besonderen historischen Rolle der orthodoxen Kirche für Bulgarien?
Rechnung Lragen, wurde die Orthodoxie 1ın dieser Verfassung als Ser-
ditionelle Religion“ bezeichnet (zuvor hatte S1Ce den Rang des „herr=-
schenden Glaubens“). Diese kontessionelle Traditionalität 1m staatli-
chen Recht übertrug sich 1n die aktuellen Grundlagen der bulgarischen
Religionsgesetzgebung, hne 4SSs arüber sachlich argumentiert wurde,
ob un wWwW1e€e „traditionell“ die Orthodoxie für den Staat se1n oll „Ofli-
zielle Religion“ der 1L1UTr „dUuSs der Geschichte heraus bedeutende eh=-
2102 ” ach Äußerungen hoher orthodoxer Kleriker un: gemäfß des
Beschlusses Nr 13 Abs des Kirchenvolkskonzils der BO VO

1997 „soll das orthodoxe Bekenntnis den Verfassungsstatus elınes offizi-
ellen Bekenntnisses des bulgarischen Staats erhalten“.* Solche Bestre-
bungen seltens der BO lieben selbstverständlich unbeachtet, CN die
Republik Bulgarien 1St des Fehlens eiıner einschlägigen Vorschrift
ein weltanschaulich neutraler Staat. Im UÜbrigen 1St vollkommen
klar, W 4S einem „offizielles Bekenntnis“ verstehen 1STt un:
WwW1€ sich diese Charakterisierung 1mM VergleichZ trüheren „herrschen-
den Glauben Hn AT heutigen „traditionellen“ Religion verhält. Man
darf nıcht VErSCSSCHL, 24SS eine „oftizielle“ Religion 1mM Sinne VO staatlich
anerkannt (und bevorzugt) die Trennung der BO VO Staat un: sOomıt
auch die Verfassung grundsätzlich 1n Frage stellen kann!

Der bulgarische Staat als weltanschaulich neutrale Republik darf kraft

Vgl dazu austührlich den Beitrag VO Bozidar Andonov 1n vorliegendem Heft
Verkündet 1n der „Kirchenzeitung“ XE} 15
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Verfassung die BO lediglich als C111C Religionsgemeinschaft ansehen
DDies 1ST jedoch der Rechtspraxis unmöglich Angefangen VO staatli-
chen Subventionen ber die Rolle der BO b€1 Staatsteierlichkeiten bis
hin DE Stärkung des nationalen Bewusstseılins durch die BO Aus-
land> deuten viele Hınweilse darauf A4SS die institutionelle Trennung der
BO VO Staat eher C146 Verfassungsfassade 1ST als CiHC vernünftige
Abgrenzung der jeweiligen Wirkungsbereiche für Burger un Gläubige
In der Praxıs wirkt sich das treundschaftliche Verhältnis des Staates
gegenüber der BO sehr ott ZUUNSUNSTIEN anderer Konftessionen AaUS

(überwiegend der protestantischen Denominationen); gleichzeitig ] -
doch erteilt der Staat der BO treundlich aber bestimmt dl Absage
WE diese versucht 61116 oröfßere Rolle öffentlichen Leben spielen

1ST och nicht entschieden ob kontessioneller Religionsun-
terricht den staatlichen Schulen als ordentliches Fach eingerichtet WeCTI-

den oll uch hat der bulgarische Staat die otffiziell anerkannte Stellung
der Religion bereits wiederholt missachtet eLItwa adurch 4SS 2008 un:
auch 2009 die Abiturprüfungen Sonntag durchgeführt wurden
(ohne 4aSss allerdings Protest eiıtens des Klerus, der Lehrer
der der Schüler gekommen wäre)

Al Zwischenergebnis annn Ianl ftesthalten Aass der INST1ILEUL1LO0-
nellen ITrennung der BO VO Staat viele verdeckte manchmal schwer
erklärbare Tendenzen 7EB Verflechtung VO Kirche un Staat beob-
achten sind 7u fIragen 1ST worauf sich die BO Zukunft einstellen
11USS

E X lege Die „gesetzliche“” Kırche

Im Zentrum der Fragen ber den Rechtsstatus steht die Vorschrift V.e}

Art des bulgarischen Religionsgesetzes (offiziell „Gesetz ber die
Glaubensbekenntnisse“, 427 verkürzt GuGB) Ihm zufolge wird die

Zu Staatsakten wird der Orthodoxe Patriarc als Vertreter bulgarischer Religi-
onsgemeinschaften geladen und steht der Rangordnung füntter Stelle. Art Abs
(1) des (jesetzes fu I die i Ausland lebenden Bulgaren (im Jahr 2000 verabschiedet) legt
fest: „Der bulgarische Staat FA die Bewahrung und die AÄußerung des östlich-
orthodoxen Glaubensbekenntnisses als die traditionelle Religionszugehörigkeit der Bul-
n und als Faktor AAHT: Wahrung der bulgarischen nationalen Identität wotür S1IC

Abstimmung MI1L der Bulgarischen Orthodoxen Kirche deren Tätigkeit den
aufßerhalb der Republik Bulgarien ebenden Bulgaren ZAN
Eine vollständige deutsche Übersetzung dieses (jesetzes durch den Autor 1STE abgedruckt
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Orthodoxie 1n der Republik Bulgarien reprasentiert durch die „Autoke-
phale Bulgarische Orthodoxe Kirche, die dem Namen Patriarchat
Nachtfolger des Bulgarischen FExarchats un eın Glied der Einen, Heili-
SCHL, Allgemeinen un Apostolischen Kirche 1St  “ An ihrer Spitze steht
der Patriarch VO Bulgarien, der zugleich Metropolit VO Sotia 1St
Gemäß Abs des Art 196 uGB 1st die Bulgarische Orthodoxe Kirche
kraft (Gesetz eıne juristische Person. Ihre Struktur 88a7 ihre Verwaltung
sind 1in ihrer Kirchenverfassung testgelegt. Gemäß Abs können AaUS

Abs un keine Grundlagen für die
AIls juristische Person geniefst die Gewährung VO Privilegien der irgend-
BO besondere Vorteile. welchen Vorrechten abgeleitet werden.

Die Erklärung elıner Personengemein-
schaft ZUr juristischen Person 1st für das bulgarische Recht nıiıchts Neu-
es./ Problematisch 1st CS jedoch, A4aSSs CS derzeit T AAALSET: 1n Bulgarien ber
100 weltere Religionsgemeinschaften oibt UB diese vemäfß Art uGB
Gleichberechtigung genießen, andererseits sich bei anderen kraft (}
SCEZ anerkannten juristischen Personen Zu oröfßten Teil staatliche
Institutionen andelt. Die gesetzliche Verleihung des Status „Juristische
Person“ für die BO (und die damit einhergehende Sonderstellung) sind
1mM FA- un: Ausland auftf Befremden gestoßen.?® Letzten Endes wurde
damit ‚War dem formalen nde der innerkirchlichen Spaltung Rechnung
9die anderen Religionsgemeinschaften 1n Bulgarien haben diese
Ausnahmeregelung für die BO 1aber als elne Diskriminierung der e1ge-
LIC1HN Position empftunden. SO leiben ın dieser Hinsicht genügend Jur1s-
tische Probleme offen

Exkurs Die romisch-katholische Kirche In Bulgarien
Glaubensbekenntnß e officio

Bıs 1990 „existierten“” für den Staat 1n Bulgarien gemäfß der Vorschriftften
des Bekenntnisgesetzes VO 1949 lediglich jer VO der Regierung ALIGE=
kannte Bekenntnisse: die BO die muslimische Gemeinschaftt, die Ar-

1n ÖOsterreichisches Archiv fur Recht und Religion, 2006, 3, 375-387; 2188-395
enthalten eiıne Kommentierung.
Gegenwärtig 2ibt CS 60 welıtere juristische Personen:; eine Übersicht tindet sich
http://hpberov.blogspot.com/2009/06/ex-lege.html (letzter Zugriff: 23.10.2009):
Vgl ZUu Hintergrund Anm

2097



menische Apostolische Kirche un!: die israelitische Gemeinschaft. ach
1989 erhielt die katholische Kirche die fünfte Stelle den regıstrier-
teNn Bekenntnissen un:! wurde März 2003 ach dem Religi-
ONSSCSECLZ registriert officio, also VO Amts Damıit steht iıhr
das Recht auf staatliche Unterstützung vemäfßs Art 7 uüCB
Merkwürdig 1St aber, 4SS S1E ihrer Stellung als drittgröfßte Religi-
onsgemeinschaft Bulgariens (0,6 Prozent
der Bevölkerung ach der Volkszählung
VO keinerle]i finanzielle Unter- Trotz e1ines speziellen (rJesetzes ZUNV

Regelung der Restitution beschlag-stutzung VO Staat erhält 1im Unter- nahmten Kirchenbesitzes artet dieschied kleineren Glaubensgemein- hatholische Kirche bis heute auf dieschaften.? TIrotz elnes 1997 erlassenen Rückgabe ozeler mmobilien.
speziellen (Gesetzes ZUur Regelung der
Restitution beschlagnahmten Kirchen-
besitzes sind viele Immobilien, darunter Krankenhäuser, Schulen un
Universitätsbauten (Z in Plovdiv) iın staatlicher Hand geblieben. Ab-
gesehen davon, A4ss grundsätzlich auch die anderen Religionsgemein-
schaften 1n Bulgarien Ühnliche Restitutionsprobleme haben, handelt CS
sich dabe;j eher niıcht Fragen des Rechtsstatus der katholischen Kir-
che 1n Bulgarien, sondern mehr eine Rechtsstaatsproblematik 1n Ver-
bindung mi1t adäquater Gesetzesanwendung.

Wihrend des Besuchs VO Papst Johannes Paul I8l 1n Bulgarien (Mai
2002; VO dem Inkrafttreten des Jjetzıgen Religionsgesetzes) Wurd€ sehr
ZuLl sichtbar, ass viele Bulgaren, darunterVertreter anderer Religionsge-
meinschatten un bekennende Atheisten, MIIT den Vertretern der
katholischen Kirche einen freundlichen und respektvollen Umgang pfle-
gCNH, W as als eın sicheres Zeichen für dUSSCWOSCIIC un: vernünftige Bezie-
hungen zwischen der katholischen Kirche un: dem bulgarischen Staat
gedeutet werden annn Meines Erachtens bemüht sich die katholische
Kirche 1ın Bulgarien 1mM Rahmen ihrer Möglichkeiten auch darum, bei der
LOösung so7zialer Probleme mitzuhelfen. Allerdings hat S1@ W1e€e alle bulga-
rischen Religionsgemeinschaften damit kämpften, 4asSss 1n der Jungeren
(Generation die Religiosität zurückgeht.

Vgl die Übersicht 1mM Anhang (S 294)
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Aussichten

hne Zweitel esteht eiıne Diskrepanz zwischen der hervorgehobenen
Stellung der BO  9 wW1e€e S1Ce gesetzlich geregelt 1St, der 1n der Verfassung
Bulgariens verankerten weltanschaulichen Neutralität der Republik un:
der Raolle derBO 1m Alltag. Solange die BC) sich nicht einer grund-
legenden Erneuerung ihrer Position gegenüber der Politik un: ihres
wirtschaftlichen Gebarens durchringt, W 4S auch einen Personalwechsel
in der Kirchenleitung!® nıcht ausschlie(t, 1St eine dauerhafte Lösung der
otfenen Fragen 2a1ım vorstellbar.

Anhang
Subventionen für die gemäfß dem Gesetz ber die Glaubensbe-
kenntnisse für das Jahr 2009 registrierten Glaubensbekenntnisse
(Beträge 1n BG  Z ı Neue Bulgarische Leval; entspricht 195583 BG fixierter Kurs].)
Nr SummeBezeichnung

in
Fur die Instandsetzung N: (} Gottesdienststätten, den Unterhalt
VO Bulgarischen Orthodoxen Gemeinden 1mM Ausland und VO

Geistlichen, die ıhr Amt 1mM Ausland ausüben 4010
Fur die Bulgarische Orthodoxe Kirche (Inland) 1.900
Fur die muslimische Gemeinschaft 250
Fur die israelische Gemeinschaft 35
Fur die Armenische Apostolische Kirche 50
Fur andere registrierte Glaubensbekentnisse 25E Z TL E Fur die Herausgabe VO religiöser Literatur, wissenschafttlichen
und soziologischen Untersuchungen 3()
Fur die Instandsetzung VO Kirchenbauten mIit nationaler
Bedeutung 300
Reserve fur eintretende Notsituationen 100

Insgesamt: 3.500Ö

Miırt einem durchschnittlichen Alter der Mitglieder des Heiligen Synods der BO  9 das
Anfang etzten Jahres bei VE lag, 1St die BO vermutlic die Kirche mıt der altesten
Leitung weltweit. Aufßerdem hat die BO  7 mIt der geringen Zahl VO Mönchen,
AUS deren Reihen künftige Bischöfe rekrutieren waren, wen1g Uptionen Zur Erneue-
PUL der alten Strukturen. Eın weıterer Grund ZUr dorge 1st schliefßlich die ständig
sinkende Zahl VO Bewerbern 1n den beiden bulgarischen Priesterseminaren.
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